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Festste11ung
Umfang  der  Steuerbefreiung

Die  Korperschaft  ist  tei1weise  nach  fi 5 Abs.  1 Nr.  9 KStG von  der  Körperschaftsteuer  befreit.

Hinweise  zu steuerbegünstigten  Zwecken

Die Körperschaft  f8rdert  im Sinne der  !5!! 51 ff.  AC) aussch1ieß1ich  und unmitte1bar  fo1gende
gemeinnutzige  Zwecke:

t-6rderung  von  Wissenschaft  und  Forschung  (!J52  Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 A0)
pörderung  der  Jugendhilfe  (S 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  4 AO)
törderung  der  Erziehung  (!! 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  7 AO)
Förderung  der  Vo'lks-  und  Berufsbi1dung

einsch1ieß1ich  der Studentenhi1fe  ß 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  7 AO)
Förderung  des Woh1fahrtswesens  (!! 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  9 AO)

- pörderung  der Hi1fe  für Zivi'lbeschädigte  und behinderte  Menschen  (!J52  Abs.  2 Satz  1 Nr.  10 AO)
- Förderung  des burgerschaft1ichen  Engagements  (!j52  Abs.  2 Satz  1 Nr.  25 Aö)

Hinweis  zur  Ausste1lung  von  Zuwendungsbestätigungen

Die K25rperschaft  ist  berectitigt,  fur  Spendeny  die  ihr  zur  Verwendung  für  diese  Zwecke  zugewendet
wereien, Zuwendungsbestatigungen  nach  amtlich  vorgeschriebenem  Vordruck  U so Abs.  1 EStDv)  auS2u

Zuwendungsbestätigungen  für  Spenden  und ggf.  Mitg1iedsbe'iträge  dürfen  nur  ausgeste1lt  werden,
wenn das oatum dieser  Anlage  nicht  1anger  a1s funf  Jahre  zuruckliegt.  Die  Frist
ist  taggenau  zu berechnen  (!j 63 Abs.  5 AO).

Haftung  bei  unrichtigen  Zuwendungsbestätigungen  und fehlverwendeten  Zuwendungen
wer vorsatzlich  oder  grob  fahr1assig  eine  unrichtige  Zuwendungsbestätigung  ausste11t  oder  veran-
1aSSt,  daSS  Zuwendungen  niCht  2u den in der  Zuwendungsbestatigung  angegebenen  steuerbegunstigten
zwecken  verwendet  werdeny  haftet  fur  die  entgangene  steuer.  Dabei  wird  die  entgangene  Einkommen-
steuer  oder  Körperschaftsteuer  mit  30 Zy  die  entgangene  Gewerbesteuer  pauscha1  mit  15%  der  Zuwen-
dung  angeset;t  (U 10b  Abs.  4 EStG,  Fi 9 Abs.  3 KStG,  !ä 9 Nr.  5 GewStG).

Hinweise  zum  Kapita1ertragsteuerabzug

Bei Kapita1ertrageny  die bis zum 31.12.2026  zuf1ießen»  reicht  für die  Abstandnahme  vom Kapital-
ertragsteuerabzug  nach S 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr.  3 und Abs.  10 Satz  1 Nr.  2
EStG die VoMage dieser  An1age oder die über1assung  einer  Kopie  dieser  Amage aus.  Das G1eiche
gilt  bis zum o. a. Zeitpunkt  fur die Erstattung  von Kapita1ertragsteuer  nach  F» 44b  Abs.  6 Satz  1
Nr. 3 EStG dur(ll  daS depotfÜ5rende  Kredit-»  Finan2dienst1eistungS-  Öder  Wertpapierinstitut*

Die Vor1age dieser  An1age zum BeSCneid  iSt  un2u1äSSig?  Wenn die  Erträge  in einem  WirtSCl1aft1iChen

*****  Fortsetzung  siehe  Seite  2 *****

Konten  des  Finanzamts:

Weitere  Informationen  auf  der  1etzten  Seite  oder  im
Internet  unter  www.ber1in.de/sen/finanzen/steuern

K redit  i n st  i t  u t :
LBB - Ber1iner  Sparkasse
IBAN DE94 1005  0000  6600  0464  63
Postbank  Nd1 [)eutsche  Bank
IBAN [)E09 1001  0010  0691  5551  00

BIC BELADEBEXXX

BIC PBNKDEFFXXX

Form.Nr.  007280  G 0000286ö1 Rt.  18.03.2025  KSt  2023



Steuernummer 27/612/03864 Seite  2

Geschäftsbetrieb  anfa11en,  für  den die  Befreiung  von  der  KÖrperschaftsteuer  ausgesch1ossen  ist.

Anmerkungen
Bitte  beactiten  Sie»  daSS  die  Inanspruchnahme  der  Steuerbefreiungen  auCh  in Zukunft  VOn der  tat-
säch1'ichen  Geschäftsführung  abhangt,  die  der  Nachprufung  durch  das Finan:zamt  - ggf.  im Rahmen ei-
ner  Außenprüfung  - unter1iegt.  Die  tatsäch1iche  Geschäftsführung  muss  auf  die  aussch1ießliche
und  unmitte1bare  Erfulfüng  der  steuerbegunstigten  Zwecke  gerichtet  sein  und die  Bestimmungen  der
Satzung  beachten...
Dies  muss  auch  kunftig  durch  ordnungsrnäßige  Aufzeichnungen  (Aufste11ung  der  Einnahmen  und Ausgab-
eny  Tätigkeitsbericht»  Vermögensübersicht  mit  Nachweisen  über  Bildung  und Entwicklung  der Rück-
1agen)  nachgewiesen  werden  (§ 63 AO).
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